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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.08.1996

Norm

RAO §2 Abs1

Rechtssatz

Die Aneinanderreihung einzelner, je nach Bedarf des Rechtsanwalts erteilter und vom Rechtsanwaltsanwärter erfüllter

Aufträge ist keinesfalls eine Verwendung in der rechtsberu6ichen Tätigkeit "bei einem Rechtsanwalt" (§ 2 Abs 1 RAO);

es handelt sich dabei vielmehr um eine je nach Bedarfslage erfolgende Tätigkeit eines Experten für einen

Rechtsanwalt.
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